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Pflege und Wartung ihres ungliicklichen Sohnes Alex zu. Denn er ist der
Priifstein ihrer selbst und aller Menschen, die nun mit ihr umgehen werden.

Dem « Eingeweihten » ergeht es hin und wieder wie dem Vater von
Alex. Er ist in Gedanken des Niitzlichen und Rentablen verstrickt. Er
rechnet aus, was an Geld und Kraft man sparen konnte, wenn alle diese
Elenden nicht in der Welt wiren. Man bote die Mittel den Gesunden und
Intelligenten an; man richtete mit ihnen eine errechnete, « vollkommene »
Menschenwelt auf — plotzlich steht es vor einem, « ein hilfloses, trauriges
Lachen der Wehrlosen ».

Es stellt damit das gesamte Gebdaude der blossen Zahlenergebnisse auf
den Kopf.

Hiatte das Dasein der Gebrechlichen keinen andern Sinn als diesen,
die Mitmenschen zur Giite und zur selbstlosen Liebe zu fiihren, so wire
dies allein schon ein notwendiger und unersetzlicher Dienst !

Pro Infirmis, die Dachorganisation aller Bestrebungen der Gebrech-
lichenhilfe in der Schweiz, riistet gegenwirtig ihre diesjahrige Karten-
aktion. Sie will damit werben, um die Hinde und Herzen des Schweizer-
volkes zugunsten der jungen und alteren Gebrechlichen. Sie hofft, dass
die Zahl jener in ihrer Grosse kaum zu schitzen ist, die wiederum « den
Gebrechlichen durch ihr freundliches Benehmen, durch ihr Verstiandnis,
ihre Geduld und ihre finanzielle Beihilfe Freude und Sonne ins Leben
tragen ».

Eine kleine Broschiire erzihlt in einer Reihe von Bildern und Begeben-
heiten aus dem Leben junger Entwicklungsgehemmter. Wer als Lehrerin
in einer Lektion iiber diese Armen Einstimmungsbeispiele oder Begleit-
stoffe sucht, greife zu diesem unentgeltlichen « Lehrstoff ». Er ist erhilt-
lich beim Zentralsekretariat Pro Infirmis, Ziirich 1, Kantonsschulstrasse 1.

Dr. M. S.

Sonderschulung sehschwacher Schiiler innerhalb der
heilpidagogischen Sonderklassen

Der normal Sehende ist imstande, Lichtempfindungen durch die Tatig-
keit der Netzhaut in sich aufzunehmen und zu klaren, deutlichen Bildern
und Vorstellungen von der Umwelt zu verarbeiten. Er sieht deutlich in die
Nihe und in die Ferne infolge der Anpassungsfihigkeit des Auges an die
verschiedenen Entfernungen.

Dem Sehenden gegeniiber steht der Blinde. Wissenschaftlich versteht
man unter Blindheit vollstindigen und unheilbaren Mangel jeder Licht-
wahrnehmung. In Blindenanstalten mit besonderem Unterricht wird darauf
abgezielt, die gesunden Sinnesorgane als Ersatz fiir das verlorene Seh-
vermogen einspringen zu lassen und auszubilden sowie den Erblindeten zur
Ausiibung von Berufen zu befihigen, die nicht auf die Funktionstiichtigkeit
des Sehorgans angewiesen sind. Dem Blinden sind also Ausbildungsmaglich-
keiten eroffnet.

Zwischen dem normal Sehenden und dem vollstandig Blinden gibt es
aber Menschen, deren Sehvermigen infolge irgendeines Fehlers des Seh-
organs vermindert ist. Diese Leute nennt man Sehschwache. Unter den Seh-
schwachen gibt es Menschen, denen die Ausiibung jedes Berufes moglich
ist, aber auch solche, die fiir bestimmte Berufe untauglich sind. Unter den
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sehschwachen Kindern ist der grosste Teil nicht von Geburt mit seiner
Augenschiadigung behaftet. Soziale Millstinde, ungiinstige Lebensbedingun-
gen und Vernachlidssigung anscheinend geringfiigiger Augenkrankheiten
ziehen oft Sehschwiche nach sich. Namentlich Kinder in Rekonvaleszenz
erwerben haufig bei anstrengenden Arbeiten mit den Augen schwere Schi-
digungen.

In der Schule — dem Berufsfeld des Kindes — hingt sein Erfolg
nicht wenig von einem guten Sehvermogen ab. Blinde Kinder. oder solche
mit fast vollig verminderter Sehkraft miissen in die Blindenanstalt versetzt
werden. In vielen andern Fillen aber ist das Sehvermégen zwar herab-
gesetzt, aber immerhin noch geniigend fiir den Besuch c¢iner Normal-
schule. Daneben aber gibt es Kinder, deren Sehschwichen ein Hindernis
fiir den normalen Aufstieg in der Schule bildet, obschon sie intelligent
sind. Solche sehschwache Kinder verschlechtern in der Volksschule ihr
Sehvermogen, da es den Anforderungen daselbst nicht gewachsen ist. Auch
in der Blindenanstalt konnte es nicht in der notwendigen Weise seiner
Eigenart entsprechend beachtet werden, da dort die vorhandenen Einrich-
tungen die Lehr- und Lernmittel eben fiir Blinde berechnet sind.

Der Besuch der Normalschule wird fiir unrichtig erachtet, weil die
Kinder in der Regel an der Teilnahme am Unterricht wesentlich gehindert
sind. Sie kommen mit unklaren, verschwommenen Bildern in die Schule,
konnen insbesondere dem Anschauungsunterricht nicht folgen, werden
nicht ihren Anlagen gemaiss ausgebildet, oft falschlicherweise als faul, un-
tauglich usw. eingeschitzt, fithlen sich deshalb von Lehrern und Eltern
zuriickgesetzt, werden von Minderwertigkeitsgefithlen beherrscht und oft
verbittert.

Gegen die Aufnahme in die Blindenanstalt wenden sich die Leiter
dieser Anstalten unter dem Hinweis darauf, dass die Sehreste nicht richtig
ausgeniitzt, die Sehschwachen ganz unpidagogisch als Blinde behandelt und
nicht zu Arbeiten herangezogen werden, welche fiir Blinde ausser Betracht
fallen, dem Sehschwachen aber zu leisten durchaus moglich wiren. Der
Einfluss einer verkehrten Gleichstellung von leistungsfahigen Sehschwachen
mit den Blinden oder ganz hochgradig Sehschwachen steigert bei den
letzteren das Minderwertigkeitsgefiihl, wodurch die Arbeit an den Blinden
wesentlich erschwert werde. — Das sehschwache Kind kann sehen und will
sehen. Aber es muss lernen, mit seinem herabgesetzten Sehvermogen prak-
tisch umzugehen. In den heilpddagogischen Sonderklassen konnen dank
ihrer besonderen Art die Fahigkeiten und Anlagen des sehschwachen
Kindes entfaltet werden. In diesen Klassen wird den Kindern das nieder-
driickende Bewusstsein, nicht so leistungsfihig zu sein wie die normal
sehenden Kinder erspart. In solchen Sonderklassen werden auf natiirlichem
Wege die Anlagen und Fihigkeiten der sehschwachen Kinder entfaltet. Sie
helfen mit, das Kind reibungslos einzugliedern in die Gesellschaft und es
zum leistungsfahigen Staatsbhiirger heranzubilden.

Nach welchen Gesichtspunkten werden die sehschwachen Kinder in
die heilpidagogischen Sonderklassen aufgenommen ? Voraussetzung ist,
dass das Kind normal begabt sei, in der Normalklasse dem Unterricht
zu folgen vermag, und sich nicht fiir die Aufnahme in die Blindenanstalt
eignet. Bestimmend aber ist fiir die Aufnahme in erster Linie die Seh-
schirfe. In der Regel sollen Kinder dann aufgenommen werden, wenn
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die Sehschirfe des bhesser sehenden Auges 0,2, oder * der normalen Seh-
schirfe nicht erreicht. Diese Grenze soll aber nicht starr sein, denn es gibt
z. B. Fille, in denen die Sehschirfe des besser sehenden Auges 0,3 bis 0.4
betragt, der Lehrer aber doch, trotz aller Hilfsmittel drztlicher und pida-
gogischer Kunst, feststellen muss, dass das Kind in der Normalschule nicht
gefordert werden kann.'! Aunf der andern Seite gibt es Fille, in denen
Zweifel dariiber bestehen, ob ein Schiiler in einer Sonderklasse fortkommen
konnte oder in die Blindenanstalt gehore. In solchen Fillen scheint es ge-
boten, vorerst den Versuch in der Sonderklasse zu machen. Vorbehaltlos
muss aber daran festgehalten werden, dass in die Abteilung nur normal
begabtie Schiiler aufgenommen werden, denn das Ziel der Sonderklasse
muss darin bestehen, trotz der Sehstorung durch besondere methodische
Ausbildung die Schiiler zum normalen Klassenaufstieg zu befihigen. Seh-
schwache Schiiler, welche schwachbegabt sind, gehoren also, soweit fiir sie
nicht die Blindenanstalt in Betracht fallt, in die Klassen fiir Schwach-
begabte, in die Spezialklassen.

Oberste Grundsidtze der gesamten unterrichtlichen und erzieherischen
Tatigkeit an heilpddagogischen Sonderklassen sind weitgehendste Entwick-
lung des noch vorhandenen Sehrestes und Schonung und Pflege des Auges.
Alle Massnahmen im Unterrichte haben sich diesen Forderungen anzu-
passen und unterzuordnen. Neben einer moglichst vielseitigen korperlichen
und geistigen Ausbildung ist die Uebung des Augapparates eine der vor-
nehmsten Pflichten des Sehschwachenunterrichtes. Dazu sollen natiirlich
alle andern Sinne ausgiebig gepflegt werden, insbesondere das Gehor, der
Tastsinn und die korperliche Geschicklichkeit, die alle zur Unterstiitzung
des geschwichten Sehvermogens heranzuziehen sind. Mit Lust und Liebe
sollen auf diese Weise die sehschwachen Kinder arbeiten und ihr Leiden
nach Moglichkeit vergessen lernen. Von wesentlicher Bedeutung fiir den
Unterricht an heilpddagogischen Sonderklassen ist die Erkenntnis, dass der
Sehschwache unbedingt ein Sehender ist, dessen Sehorgan aber nicht voll
aktiv ist. Deshalb klaffen beim Sehschwachen Vorstellungsliicken, sein Vor-
stellungskreis bleibt unvollstindiger als der des Normalsichtigen. Die bei-
den Aufgaben, den Vorstellungskreis auszubauen und die Vorstellungs-
licken moglichst zu beheben, diese beiden Aufgaben soll er durch aktive
Betitigung des vereinten Tastens und Sehens, durch allseitige Sinnesaus-
bildung und Sinnesauffassung wettmachen, durch die Beobachtung des
Unterrichtsprinzipes, das wir Tastsehen nennen kénnen.

Sehschwache Kinder sollen pro Stunde hochstens wihrend 15 Minuten
lesen oder schreiben. Das bedingt natiirlich, dass hiufiger ein Wechsel der
Unterrichtsficher einzutreten hat, als sonst iiblich.

Der gesamte Unterricht ist so anschaulich wie nur moglich zu ge-
stalten. Die besten Anschauungsmittel sind : Modelle fiir die Hand jedes
Kindes, unterrichtliche Spaziergidnge, Ausfliige, Besichtigungen, Werk-
unterricht, Kartenskizzen, Zeichnen, Modellieren, Uebungen am Sand-
kasten, scharf artikulierte Sprache; sie alle unterstiitzen das Auge und sind
Mittel zur allgemeinen Forderung.

1 Ist die Sehschwiche noch mit anderen Mingeln verbunden, die eine weitgehende
Schonung des Auges bedingen, so soll auch dann eine Versetzung in die Sonderklasse
angestrebt werden, wenn die Sehschirfe mehr als 0,2 betrigt.
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In allen Unterrichtsfachern ist der Tatigkeits- und Beschaftigungssinn
der sehschwachen Kinder zu wecken und zu pflegen und besonders die
Geschicklichkeit der Hand zu fordern, damit das Auge durch die mecha-
nische Sicherheit und Fertigkeit geschont wird. Da die Kinder oft unsicher
und ungeschickt sind, zum Teil sogar die typischen Blindenbewegungen
angenommen haben, soll frisches Spiel und frohliches Wandern ihre Un-
sicherheit beheben. Sehr hidufig sind Orientierungsiibungen anzustellen,
damit die Kinder befihigt werden, sich ohne fremde Hilfe sicher iiber
belebte Strassen und Plitze zu bewegen.

Es ist eine selbstverstaudliche Forderung, dass fiir Sehschwache Lese-
biicher und -stoffe mit grossem Druck zu bevorzugen sind; fiir die schrift-
lichen Arbeiten verwenden sie Hefte mit besonders breiter, kraftiger,
schwarzer Lineatur. An der Wandtafel arbeiten die Kinder viel mit weisser
und farbiger Kreide, und auf grossen, hellen Papieren mit Kohle, Pastell
und Buntstift. Eine schwarze Sperrholztafel liegt in der Regel vor den
Kindern auf dem Tische, damit Wortbilder, Sidtze, Unterrichtsergebnisse,
Skizzen usw. sofort aufgezeichnet werden konnen. Zum Anschreiben an
der Wandtafel wird gelbe Kreide beniitzt, weil diese Farbe den meisten
Sehschwachen die Wahrnehmung erleichtert.

Die Unterrichtsraume der heilpadagogischen Sonderklassen, in welchen
sehschwache Schiiler unterrichtet werden, sollen besonders giinstige hygie-
nische Verhaltnisse aufweisen. Voraussetzung fiir die Eignung von Riaumen
als Klassenzimmer ist deren moglichst giinstige Versorgung mit Tageslicht.
Wesentlich ist auch die Gestaltung des Anstriches der das Tageslicht re-
flektierenden Zimmerwéande. In erster Linie sollen fiir derartige Klassen
Réaume der obersten Stockwerke gewihlt werden, weil durch das Fehlen
von Biumen und Gebiduden das giinstigste Tageslicht zur Verfiigung steht.
Fir die kinstliche Beleuchtung soll jede einzelne Lichtquelle lichtstark
und hochkerzig sein. Dazu eignen sich vor allem mattgelbe Mantellampen.
Lichtquellen, die das Mass einer guten kiinstlichen Beleuchtung wesentlich
iibersteigen, miissen abgelehnt werden, weil duch sie eine Verwohnung der
sehschwachen Kinder entsteht und vor allem das plastische Sehen infolge
geringer Schattenbildung an den Unterrichtsgegenstinden zu stark be-
hindert wird. Das Auge des Sehschwachen muss vor einer Lichtiibersitti-
gung behiitet werden. Der Lichtvorrat soll gross genug sein, aber einem
angeziichteten Ueberfluss an Lichtbediirfnis muss entschieden entgegen-
gearbeitet werden. Vor allem von seiten vorsorglicher Eltern wird das seh-
schwache Auge oft in der Beleuchtungsstirke zu sehr verwohnt.

Ueber die Verwendung optischer Hilfsmittel im Unterricht entscheidet
von Fall zu Fall der Augenarzt. Dies gilt namentlich fiir den Gebrauch von
Fernrohrlupen und Fernrohrbrillen, die nur nach besonderer facharztlicher
Verordnung beniitzt werden sollen. Besondere Beachtung unter den opti-
schen Hilfsmitteln verdienen die Zeilenlesegliser in Buchbreite, die be-
quem auf die zu lesende Seite aufzustellen sind. — In den obern Klassen
darf ruhig zu einer gewissen Mechanisierung geschritten werden, indem
hochgradig sehschwache Schiiler im Blindschreiben auf der Schreibmaschine
unterrichtet werden.

Im Geographieunterricht ist die Verwendung von Spezialkarten, neben
den normalen Landkarten, sehr zweckmaissig, da grossere Flachen der ge-
wohnlichen Karten von Schiilern mit Gesichtsfeldbeschrankung nicht zu-
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sammenhingend gesehen werden konnen. Die Einzelheiten der Spezial-
karten aber gestatten solchen Schiilern, das in ihrem Gesichtsfeld liegende
in Verbindung mit dem Ganzen und in zusammenhingendes Verstindnis
zu bringen.

Das wire in grossen Ziigen eine Skizze vom Arbeitsfeld an seh-
schwachen Schiilern in der heilpadagogischen Sonderklasse. Es ist daraus
wohl zu ersehen, dass sehschwache Kinder den Unterricht in der Normal-
schule erheblich belasten, zum Nachteil der andern Schiiler. Demnach kann
es nicht zweifelhaft sein, dass sehschwache Kinder hinsichtlich ihrer Be-
schulung chensosehr Beriicksichtigung verdienen wie schwerhorige und
sprachgestorte Kinder.

Wer aus einem sehschwachen Kinde einen tiichtigen Menschen, einen
in seiner individuellen Fihigkeit hochstausgebildeten Menschen und einen
gliicklich Arbeitenden machen will, der iiberwinde sein Vorurteil gegen die
Sonderbeschulung. Erzieher und vor allem auch Eltern miissen zur Ueber-
zeugung kommen, dass die Sonderbeschulung der sehschwachen Kinder in
den heilpdadagogischen Sonderklassen hierzu den richtigen Weg weisen
kann. E. Brennwald. Ziirich.

Sonderschulung fiir schwerhdérige Kinder

« Der Lehrer hatte mich aufgegeben, da wir einander nicht verstanden.
Zu Hause verstand mich niemand als mein Vater. Niemand liebte mich
ausser meinem Vater, und ich liebte niemanden ausser ihm, nicht die
Mutter und nicht meine Schwestern. Nun ist der Vater gestorben, und ich
habe niemanden mehr, der mich liebt und den ich liebe. Herr Pfarrer —
helfen Sie mir ! »

Die intelligente, hochgradig schwerhorige Tochter stand vor ihrem
Pfarrer und schiittete ihm ihr Herz aus. Mit eisernem Fleiss hatte sie an
sich selbst gearbeitet, schliesslich Absehkurse besucht und es so weit ge-
bracht, dass sie sich sprachlich gewandt ausdriucken konnte. Indessen blieb
sie einsam mit ihren Biichern. Der Pfarrer half ihr, indem er sie helfen
liess : Beide zusammen griindeten einen Schwerhorigenverein, er als Pre-
diger und Seelsorger, sie als eifriges Vorstandsmitglied. Und das Helfen
hat ihr geholfen.

Wie diese schwerhorige Tochter, so sitzen noch viele schwerhorige
Kinder einsam in unsern Schulen. Aber die wenigsten vermagen wie sie,
aus eigener Kraft die glaserne Wand zwischen sich und der Umwelt zu
durchbrechen. Sie sehen zwar, was um sie herum vorgeht, und auch die
Melodie der Sprache dringt in ihre Ohren, der Text aber nur verstiimmelt.
Sie suchen mit hungrigen Augen die Worte von den Lippen des Lehrers zu
lesen, und die meisten Lehrer geben sich zuniachst auch redliche Miihe,
ihnen zu helfen. Aber schon bald ermiiden beide. Er kann nicht wegen dem
einzigen Kind eine ganze Klasse zu kurz kommen lassen, und das schwer-
horige Kind gibt den aussichtslosen Wettlauf mit seinen horenden Mit-
schiilern auf. Und so bleiben viele dieser verlassenen Kinder untitig in der
Schulbank sitzen, rutschen ab und zu in eine hohere Klasse, weil man sie
nicht ewig bei den Kleinen sitzen lassen kann, und sehr oft wird ihre
Schwerhérigkeit als seelische und geistige Stumpfheit missdeutet.

208



	Sonderschulung sehschwacher Schüler innerhalb der heilpädagogischen Sonderklassen

